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Ausgabe  5/2021  vom  25.  November  2021

Service

Hinweispflichten zur alternativen Streitbeilegung
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte müssen nach der Verordnung über Online-Streitbeilegung in
Verbraucherangelegenheiten (sog.  ODR-Verordnung) auf  ihren Internetseiten durch eine „leicht
zugängliche“ Verlinkung (= anklickbarer Hyperlink)  über die europäischen Onlinestreitbeilegungs-
Plattform (OS-Plattform) informieren und ihre E-Mail-Adresse angeben,  wenn sie Online-
Dienstleistungsverträge mit  Verbrauchern schließen.  Von dieser Informationspflicht umfasst  sind nicht
nur Online-Dienstleistungsverträge, die über die Internetseite des Rechtsanwaltes / der Rechtsanwältin
angebahnt werden,  sondern auch Dienstleistungsverträge,  die „auf  einem anderen elektronischen
Wege“ (z.  B.  per E-Mail)  angeboten werden.
Zu den Hinweispflichten hat der BRAK-Ausschuss "Außergerichtliche Streitbeilegung"
sein Informationsblatt  überarbeitet  und aktualisiert  (Stand:  Oktober 2021).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0524&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0524&from=DE
https://rak-hamburg.de/uploads/file/Mitglieder/Mitgliederservice/Alt.%20Streitbeilegung_Okt%202021.pdf

